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V ERSATZABGABEN 

Art. 32 
1 Kann ein Bauherr der Pflicht zur Errichtung von Spiel- oder Au

toabstellplätzen gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz 
(PBG) bzw. Baureglement der Gemeinde nicht nachkommen, 
so hat er der Gemeinde als Ausgleich Ersatzabgaben zu ent
richten. 

2 Die Ersatzabgaben sind zweckgebunden für die Erstellung von 
öffentlichen Spiel- bzw. Autoabstellplätzen zu verwenden. Aus 
der Entrichtung von Ersatzabgaben entsteht jedoch kein An
spruch des Grundeigentümers auf die Erstellung einer direkt 
seinem Grundstück dienenden öffentlichen Anlage. 

Art. 33 
1 Die Spielplatzersatzabgabe wird pro m2 Bruttogeschossfläche, 

für die kein Spielplatz errichtet wird, berechnet. 
2 Die Parkplatzersatzabgabe ist für die Anzahl Parkplätze zu ent

richten, von deren Erstellung der Pflichtige befreit ist. 
3 Die Höhe der Ersatzabgaben ist im Anhang A 2 festgelegt. 

Art. 34 
1 Geleistete Ersatzabgaben werden bei entsprechender Rückfor

derung abgestuft ohne Zinsen zurückerstattet, soweit der Park
platz- oder Spielplatzerstellungspflicht innert 10 Jahren ab Ver
anlagung nachgekommen wird. 

2 Die Rückerstattung der geleisteten Abgaben verringert sich da
bei nach Ablauf von drei Jahren jährlich um 10 %. 

Art. 35 

Die Ersatzabgaben werden im Baubewilligungsverfahren veran
lagt und sind 30 Tage nach der Rechnungsstellung zur Zahlung 
fällig. 
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Grundsatz 

Schuldner 

' ·' 

VI BAUPOLIZEILICHE GEBÜHREN 

Art. 36 

Die Gemeinde erhebt für die Durchführung des Baubewilli
gungsverfahrens und die erforderlichen Baukontrollen baupoli
zeiliche Gebühren. 

Art. 37 

Schuldner der baupolizeilichen Gebühren ist der Baugesuchs
steller der zu bewilligenden Baute oder Anlage. 

Art. 38 

Bemessung, Höhe 1 Die Gebühren werden je nach Verfahren und Art der Bauten 
der Gebühren wie folgt erhoben: 

-

- mündliche Bauauskünfte: unentgeltlich 
- Bauanfragen: Fr. 100.- bis Fr. 400.-
- Baubew. im vereinfachten Verfahren: Fr. 50.- bis Fr. 200.-
- Neubauten im ordentlichen Verfahren: 1.0o/oo der Bausumme 

(BKP 2) 
- Umbauten im ordentlichen Verfahren: 1.5%o der Bausumme 

(BKP 2) 
- Verlängerungen einer Baubewilligung: Fr. 100.- bis Fr. 300.-
- Änderungen an bew. Bauvorhaben: Fr. 100.- bis Fr. 500.-
- Abbruchbewilligungen: Fr. 100.- bis Fr. 500.-

2 Die Minimalgebühr im ordentlichen Verfahren bei Neu- und 
Umbauten gemäss Abs. 1 beträgt Fr. 200.-, die Maximalgebühr 
Fr. 20'000.-. 

3 Bei überdurchschnittlichem Zeitaufwand (wiederholte Rück
sprachen, mangelnde Unterlagen, etc.) können die Gebühren 
bei entsprechendem Aufwandnachweis (Ansatz Fr. 100.- /Std.) 
erhöht werden, wobei die Maximalgebühr gemäss Absatz 2 
nicht überschritten werden darf. 

4 Für abgewiesene Baugesuche, Vorentscheide und bei Rückzug 
eines Baugesuches können die Gebühren reduziert werden, 
wobei die Minimalgebühr gemäss Absatz 2 nicht unterschritten 
werden darf. 

5 Bei querulatorischen oder trölerischen Einsprachen wird den 
Einsprechern je nach verursachtem Aufwand (Ansatz Fr. 100.- / 
Std) eine Gebühr auferlegt. 
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Fälligkeit 

Inkrafttreten 

Aufhebung bishe
rigen Rechts 

,1 

6 In den obigen Gebühren nicht enthalten und damit zusätzlich 
erhoben werden Barauslagen für Publikationen sowie externe 
Kosten für Bau-, Visier- und Schnurgerüstkontrollen, Feuer
schutzbewilligungen, Überprüfung insbesondere von energie-, 
abwasser- und lärmtechnischen Nachweisen und kantonale 
Gebühren. 

7 Pro meldepflichtigem Bauvorgang wird ein Kostenvorschuss 
von Fr. 100.- erhoben. Dieser wird bei rechtzeitigen Meldungen 
an die Bauaufsicht nach der Schlussabnahme zurückerstattet. 
Bei ausbleibenden Meldungen wird der Kostenvorschuss mit 
den entstandenen Zusatzaufwendungen (Ansatz Fr. 100.- I Std) 
verrechnet. 

Art. 39 
1 Baupolizeil iche Gebühren werden im Baubewilligungsverfahren 

veranlagt. 
2 Sie sind innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen. 

VII SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 40 

Dieses Beitrags- und Gebührenreglement tritt nach der Ge
nehmigung durch die Gemeindeversammlung und das Depar
tement für Bau und Umwelt auf einen vom Gemeinderat festzu
legenden Zeitpunkt in Kraft. 

Art. 41 

Mit Inkrafttreten dieses Beitrags- und Gebührenreglements 
werden die Beitrags- und Gebührenordnung 1991 (RRB Nr. 
1806 vom 10.11.1992) wie auch die Ausführungsbestimmungen 
über die Erhebung der einmaligen Erschliessungs- und An
schlussgebühren an das Niederspannungsnetz (RRB vom 
22.02.2000) ausser Kraft gesetzt. 
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Von der Gemeindeversammlung beschlossen: 

am: 13. Dezember 2011 

Vom Departement für Bau und Umwelt genehmigt: 

am 28. Februar 2012 mit Entscheid DBU Nr. 127/2012 

Vom Gemeinderat in Kraft gesetzt: 

per 01 . Januar2012 
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ANHANG 

A 1 ANSCHLUSSGEBÜHREN (ART. 18FF) (EXKL. MEHRWERTSTEUER) 

A 1.1 Abwasser 

Die Anschlussgebühr wird wie folgt berechnet: 

m2 angeschlossener und entwässerter Grundstücksfläche x Spitzenabfluss
koeffizient Regenabwasser gemäss GEP x Fr. 10.--

+ Anzahl Einwohnergleichwerte x Fr. 1 '000.--
(wobei minimal 4 Einwohnergleichwerte verrechnet werden) 

A1.2 Wasser 
1 Wohnbauten: 

- Grundgebühr pro Anschlussobjekt (inkl. 1. Wohnung) 
- Zusatzgebühr pro Wohnung 

2 Übrige Bauten: 
- pro Anschlussleitung bis 1 1/2 "(DN 40 mm) 
- pro Anschlussleitung bis 2 11 (DN 50 mm) 
- pro Anschlussleitung bis 2 1/2 11 (ON 65 mm) 
- pro Anschlussleitung bis 3 11 (ON 80 mm) 

A 1.3 Elektrizität 
1 Wohnbauten: 

- Grundgebühr pro Anschlussobjekt (inkl. 1. Wohnung) 
- Zusatzgebühr pro Wohnung 

2 Uebrige Bauten: 
- Grundgebühr pro Anschlussobjekt bis 60 Ampere 

Hauptsicherung 
- Zusatzgebühr bei über 60 Ampere Anschlussicherung 

3 Mittelspannungsbezug: 
- pro kVA Trafoleistung 

A2 ERSATZABGABEN (ART. 32FF) (EXKL MEHRWERTSTEUER) 

1- Spielplätze (pro m2 BGF) 
2 Parkplätze (pro Abstellplatz) 

Fr. 4'150.--
Fr. 975.--

Fr. 4'150.--
Fr. 6'470.--
Fr. 10'130.--
Fr. 15'380.--

Fr. 6'000.--
Fr. 2'000.--

Fr. 8'600.--
Fr. 50.--/Ampere 

Fr. 80.--

Fr. 

Fr. 

20.--

3'000.--
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